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Einkaufstourismus
im Ausland bremsen

Rund 10 Milliarden Franken geben
Schweizer Einkaufstouristen im nahen
Ausland aus. Eigentlich hört sich das
nach sehr viel Geld an. Wenn ich je-
doch einen wöchentlichen Einkauf einer
vierköpfigen Familie in Coop, Migros
oder Denner nur schon alleine mit den
Schweizer Niederlassungen von Lidl
und Aldi vergleiche, spare ich da schon
gegen 20 Prozent. Nehme ich den Weg
über die Grenze in Kauf,werden aus den
20 Prozent schon fast 40 Prozent.

Ich bin grundsätzlich dafür, unsere
heimischen Produzenten zu bevorzugen,
wie den Metzger und den Bäcker.Wenn
ich jedoch für eine Gurke aus Spanien
bei Migros und Coop fast 3 Franken be-
zahle und dieselbe spanische Gurke en-
net der Grenze 49 Cent kostet, stellt sich
mir schon die Frage, wieso der Einkaufs-
tourismus eingedämmt werden und die
Wertfreigrenze von 300 Franken auf 50
Franken reduziert werden soll. Ist es nur,
weil damit der Verdienst von Migros,
Coop und Co.weniger geschmälert wird?
Es ist ja nicht so, dass die Schweizer Ge-
müse- und Milchproduzenten von unse-
ren Grossverteilern auch wirklich faire
Preise erhalten.Wo immermöglich, treffe
ich in den Regalen ja dieAprikosen,Erd-
beeren,Gurken und Salate nicht aus hei-
mischer Produktion, sondern aus impor-
tierter EU-Produktion an, und das wohl-
verstanden zu beinahe denselben Preisen
wie unsere heimischen Produkte. Um da
eine Veränderung zu erreichen, müsste
vermutlich diese Wertfreigrenze eher
auf 600 Franken erhöht werden. Viel-
leicht müsste auch noch in Betracht ge-
zogen werden, dass nach unsererAbsage
an den EU-Rahmenvertrag mit unseren
Nachbarn noch eine gute und wirtschaft-
liche Beziehung stattfindet, die politisch
und auch moralisch eine freundschaft-
licheVerbindung zu Deutschland,Öster-
reich, Frankreich und Italien bewirkt.

Heinz Leo Suter, Würenlingen

Erneuerbare Energien
im Gebirge

Mit grossem Getöse vermelden Strom-
konzerne jeweils ihr Engagement gegen
die vermeintliche Winterlücke in der
Stromversorgung («Solaranlagen im

Hochgebirge gegen Stromlücken im
Winter», NZZ 3. 9. 21). Grosswindkraft-
werke auf dem Gotthard und Photovol-
taik an Staumauern sollen den Einsatz
für erneuerbare Energien der meist im
öffentlichen Besitz befindlichen Firmen
ins öffentliche Bewusstsein tragen.

Dabei wird verschwiegen, dass die
Landschaftseingriffe enorm, die Pro-
duktion unrentabel und am falschen Ort
stattfindet und zudem die Energie gar
nicht gebraucht wird.Mit gut 40 Prozent
ist die Energieverschwendung nirgends
so hoch wie beim Strom.Und weil diese
Energie auch noch so billig ist, macht
sich kaum jemandGedanken über einen
vernünftigen Gebrauch.Bald wird keine
einzige «Handhabung» mehr von Hand
gemacht, alles elektrisch, und das hat
dann fälschlicherweise auch noch den
Ruch der Umweltschonung. Besonders
auffällige Beispiele sind das E-Bike und
der Rasenmäher-Roboter.

Fazit also, diese Aktionen sind ge-
konntes Greenwashing der Stromkon-
zerne und dienen gleichzeitig der Ver-
ängstigung der Konsumenten. Eine
nachhaltige Energiepolitik kümmerte
sich nämlich zuerst um die Eindämmung
der Verschwendung, dann um eine aus-
reichende Nutzung und zuletzt um die
Produktion. Diese soll dann möglichst
am Ort des Verbrauchs, konkret in den
Siedlungen, stattfinden. Die Technolo-
gien dafür stehen bereit. Die Zeiten der
Landschaftsquälerei zwecks Energie-
gewinnung sollten endlich vorbei sein.

Uwe Scheibler, Wetzikon

«Es ist nicht nur
ein Muskel»

Ich kann die Gefühle der Familie Jansen
sehr gut nachvollziehen,weil ich vor fünf
Monaten vor derselben Situation stand
(NZZ 7. 9. 21). Auch meine Frau ist an
einem Hirn-Aneurysma gestorben. Ich
konnte und musste mich auf der Inten-
sivstation der Uniklinik verabschie-
den. Dabei standen auch die Fragen an,
ob sie ihre Organe spenden würde und
ob die Maschinen abgeschaltet werden
mussten.Glücklicherweise (imUnglück)
hatten meine Frau und ich uns darüber
unterhalten, und ich wusste, was sie
wollte. Im Gegensatz zu mir wollte sie
keine Organe spenden. Ich wusste auch,
dass sie nicht weiterleben wollte, wenn
das Leben nicht mehr lebenswert ist.

Mein Fazit ist, dass es wichtig ist, die-
senTeil des Lebens zu klären.Daman nie
weiss, wann die Zeit kommt, sollte man
es auch nicht aufschieben. In der Folge
habe ich eine schriftliche Patientenver-
fügung erstellt. Die zu treffenden Ent-
scheidungen haben auf meine Trauer-
arbeit keinen Einfluss.Was mir vielmehr
geholfen hat, ist, dass wir zusammen eine
schöne Zeit hatten und dass meine Frau
nicht lange leiden musste.

Mario Saluz, Zürich

Zurzeit liest man viel über Organe,
Organspenden und Transplantationen.
Vergessen gehen vielfach die Betroffe-
nen; selten kommt ein Organversagen
über Nacht.Aufgrund vonmedizinischen
Untersuchungen erfolgt eine Diagnose

und eine Therapie. Bei einem Organver-
sagen bleibt als wirksames Mittel letzt-
lich nur die Transplantation, und um die
Zeit bis zur Transplantation zu überbrü-
cken, verbleibt bei Nierenkranken nichts
als die Dialyse; d. h. dreimal wöchentlich
hat eine Blutwäsche zu erfolgen, um sich
nicht selbst zu vergiften. Laut swisstrans-
plant.ch warteten 2020 1457 Patienten
auf einer Warteliste, 519 wurden trans-
plantiert und 72 Personen, die auf der
Warteliste waren, verstarben. Betroffene
leben gefährlich! Auch ich lebe gefähr-
lich. Medizinisch kann eine Transplanta-
tion heute erfolgreich durchgeführt wer-
den; was fehlt, sind die zu spendenden
Organe. Es ist zu hoffen, dass die von
der Politik favorisierte erweiterteWider-
spruchslösung hierAbhilfe schaffen wird.

Caroline Kuhn, Luzern

Begegnung mit Wölfen

Der Titel müsste eigentlich heissen:
«Gefährliche Begegnung von Wölfen
mit Menschen» (NZZ 26. 8. 21). Aber
der Hinweis auf die Gefährlichkeit
ist korrekt und wichtig. Verschiedene
Wölfe des Beverin-Rudels sind Men-
schen extrem nahe gekommen.Dies bei
einemTier, das scheu sein müsste.Dank
Elternhaus in Scharans mit Blick auf
den Beverin ist uns diese Gegend bes-
tens bekannt. Im Wolfsrudel sagt das
Leittier, wo es langgeht.Und hier macht
es Probleme, weil es seine Rudeltiere
nicht zurückbeordert. Aber das Pro-
blem ist nicht das Leittier, sondern das
Schweizer Monitoring, mit dem Wölfe
gar nicht lernen können, Abstand zur
Spezies Mensch zu haben.

Ein Blick über die Grenze zeigt:
Das deutsche Wolfsmonitoring in der
Lausitz/Sachsen machte – trotz stren-
gem Schutz – schon 2011 in seiner Bro-
schüre klar: Problemwölfe werden her-
ausgenommen. Sie haben zwei Dinge
erkannt: KommenWölfe den Menschen
zu nahe, muss man sie entfernen. Sonst
setzt man den Goodwill der Menschen
gegenüber dieserTierart aufs Spiel.Und
das im Rudel auftretende, zweitgrösste
Landraubtier Europas ist unberechen-
bar und deshalb gefährlich und gehört
nicht in die Nähe der Menschen.

Das zeigen die tödlichen Unfälle
in Griechenland mit der Tötung einer
Flüchtlingshelferin durch ein mittels
DNA bestätigtes Wolfsrudel (NZZ
29. 9. 17). Und in einem Zoo in Schwe-
den, wo ein Wolf eines Morgens sogar
seine «Ziehmutter» angriff und töd-
lich verletzte (NZZ 19. 6. 12). Deutsch-
land, auch Frankreich und Italien haben
längst reagiert. Und die Schweiz? Will
man tatsächlich tödliche Unfälle riskie-
ren, bis man reagiert?

Bernhard Spörri, ehem. Jagdaufseher,
Gränichen
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Klimarettung per
Gerichtsentscheid?
Gastkommentar
von VITO ROBERTO und JÜRG FISCH

Der Klimaschutz ist mittlerweile in den Gerichtssälen angekom-
men.Dies hat eine Debatte darüber ausgelöst, ob die Klimarettung
per Gerichtsentscheid eine wünschenswerte Entwicklung darstellt.
Klimaklagen häufen sich, global gesehen, seit ungefähr zehn Jah-
ren.Zu unterscheiden sind vertikale und horizontale Klimaklagen.
Während vertikale Klimaklagen imAllgemeinen auf einer öffent-
lichrechtlichen Anspruchsgrundlage basieren und von einem Pri-
vatrechtssubjekt gegen den Staat als Anspruchsgegner gerichtet
werden (seltener sind Klagen des Staats gegen Privatrechtssub-
jekte), basieren horizontale Klimaklagen imAllgemeinen auf einer
privatrechtlichenAnspruchsgrundlage und betreffen einen Rechts-
streit zwischen zwei Privatrechtssubjekten. Ferner kann nach dem
geltend gemachtenAnspruch differenziert werden:NebenVerfas-
sungsklagen, die sich gegen den Staat richten und von ihm eine
Verstärkung des gesetzlichen Klimaschutzes fordern, werden im
Rahmen von Klimaklagen gegen Private primär Unterlassungs-
und Schadenersatzansprüche geltend gemacht.

Die Erfolgsquote der Klimaklagen ist – sieht man von deren
Publizitätswirkung ab – äusserst tief. Soweit erkennbar war bis
zum Shell-Entscheid des Bezirksgerichts Den Haag, der im Mai
dieses Jahres erging, noch keine einzige horizontale Klimaklage
erfolgreich gewesen. Angesichts des kürzlich ergangenen Shell-
Entscheids des Bezirksgerichts Den Haag drängt sich die Frage

auf, ob eine horizontale Klimaklage auch in der Schweiz Aussicht
auf Erfolg hätte.Angenommen, die Konzernzentrale von Shell be-
fände sich in der Schweiz, wäre es dann denkbar, dass ein schwei-
zerisches Gericht das Unternehmen dazu verpflichten kann, die
weltweiten CO2-Emissionen des gesamten Shell-Konzerns (ein-
schliesslich desVerbrauchs des produzierten Treibstoffs) bis Ende
2030 um netto 45 Prozent zu reduzieren? Die Frage ist klar zu ver-
neinen. Sämtliche Voraussetzungen einer solchen Unterlassungs-
klage sind nicht gegeben. Erstens mangelt es auf einer prozess-
rechtlichen Ebene an einer unmittelbar drohenden Rechtsguts-
verletzung. Auf die Klage wäre demnach gar nicht erst einzutre-
ten.Was die materiell-rechtliche Seite anbetrifft, fehlt es zweitens
an einem rechtswidrigenVerhalten.Denn bis dato hat der Gesetz-
geber noch keine CO2-Emissions-Grenzwerte geschaffen.Drittens
schliesslich fehlt es auch an der Kausalität zwischen vermeintlich
akut drohenden Rechtsgutsverletzungen aufseiten der Kläger und
den von Shell verursachten CO2-Emissionen.

Im Ergebnis ist dieser Befund sachgerecht.Wenn der Ausstoss
von CO2 als deliktsrechtlich relevante Gefährdung erachtet würde,
bestünde eine potenzielle Haftung von jedem gegenüber jedem.
Denn ein jeder verursacht beständig CO2-Emissionen, und um-
gekehrt kann ein jeder durch den Klimawandel in seinen Rechts-
gütern beeinträchtigt werden. Der Schutz der Allgemeinheit vor
weit entfernt liegenden, in der Gegenwart allenfalls diffus erkenn-
baren Gefahren, denen bloss durch Verhaltensanpassungen der
gesamten Gesellschaft effektiv entgegengetreten werden kann,
muss demGesetzgeber überlassen werden.Bisher hat demGesetz-
geber – nicht bloss in der Schweiz – der Wille gefehlt, einschnei-
dende Beschränkungen von CO2-Emissionen anzuordnen. Dies
mag man bedauern.Wenn aber der politische Konsens fehlt, darf
dieser nicht per Gerichtsklage herbeigezwungen werden.

Vito Roberto ist Professor für Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht an der
Universität St. Gallen; Jürg Fisch ist Postdoc an der Universität St. Gallen.
Ihre ausführliche Erörterung erscheint in: «Aktuelle Juristische Praxis».

Wo der politische Konsens
für Verhaltensanpassungen
der gesamten Gesellschaft fehlt,
darf dieser nicht per Gerichtsklage
herbeigezwungen werden.
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KORRIGENDUM
zz. · Im Artikel zur geostrategischen
Lage Chinas (NZZ 30. 9. 21) steht irr-
tümlich, dass die chinesisch-russische
Staatsgrenze die längste der Welt sei.
Mehrere andere Grenzen sind länger,
darunter jene zwischen den USA und
Kanada oder jene zwischen Russland
und Kasachstan.


